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Protokollauszug 

8. Sitzung vom 15. April 2026 

 

 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

85/2026 7.3.5 

 

Öffnungszeiten Hauptsammelstelle Werkhof 2026 

Anpassung per 1. Mai 2026 
 

 

1. Ausgangslage 

 

Gemäss § 35 Absatz 1 des Abfallgesetzes des Kantons Zürich haben die Gemeinden für die Erstel-

lung und den Betrieb von Anlagen für die Behandlung von Siedlungsabfällen zu sorgen. Die Gemein-

den regeln das Sammelwesen, einschliesslich der getrennten Sammlung bestimmter Abfälle. In der 

Stadt Schlieren finden Abholungen von Kehricht, Kartonagen, biogene Abfälle sowie Papier statt. 

Zudem werden elf Sammelstellen für Glas, Weissblech sowie Textilien und eine Hauptsammelstelle 

im Werkhof betrieben. 

 

Die Hauptsammelstelle ermöglicht eine Sortierung wiederverwertbarer Wertstoffe in grösserem Um-

fang und unterstützt das Abholsystem bzw. die dezentralen Sammelstellen. Die grössten Fraktionen 

sind hier Elektrogeräte, Metall, Papier, Kartonagen, Sperrgut, PET-Getränkeflaschen, Kunststoffver-

packungen, Glass, Weissblech, Altöl, Batterien und Leuchtmittel.  

 

Die Hauptsammelstelle hat derzeit sechs Stunden pro Woche (Mittwoch von 13 bis 17 Uhr sowie 

Samstag von 10 bis 12 Uhr) geöffnet. Die Öffnungszeiten sollen nun angepasst werden, wofür die 

Zuständigkeit beim Stadtrat liegt. 

 

 

2. Problemstellung 

 

Die Öffnungszeiten an Samstagen der Hauptsammelstelle Werkhof sind deutlich zu gering, entspre-

chen nicht dem Bedarf der Schlieremer Bevölkerung. Im interkommunalen Vergleich sowie mit Blick 

auf die Grösse der Stadt Schlieren sind die Öffnungszeiten sehr zurückhaltend. An Samstagen gibt 

es regelmässig lange Wartezeiten und Rückstau bis auf die Bernstrasse. Mit einer Verlängerung der 

Öffnungszeiten am Samstag, könnten Wartezeiten und Rückstau vermindert und die Kundenorien-

tierung verbessert werden. 

 

 

3. Erwägungen 

 

Im Arbeitszeitreglement vom 16. April 2018 ist festgehalten, dass der Stadtrat für die Regelung der 

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung zuständig ist.  

 

Die Öffnungszeiten der Hauptsammelstelle im Werkhof sollen am Mittwoch unverändert belassen 

bleiben und am Samstag jeweils von 09.30 bis 13.30 Uhr verlängert werden. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Öffnungszeiten der Hauptsammelstelle im Werkhof werden ab 1. Mai 2026 wie folgt fest-

gelegt: 

 

Mittwoch, 13.00 bis 17.00 Uhr 

Samstag, 09.30 bis 13.30 Uhr 

2. Die Abteilungsleiterin Werke Versorgung und Anlagen wird mit der Kommunikation und Umset-

zung dieses Beschlusses beauftragt. 

3. Mitteilung an 

– Geschäftsleiter 

– Abteilungsleiterin Werke, Versorgung und Anlagen 

– Bereichsleiter Abfuhrwesen 

– Leiterin Personal 

– Fachstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 

– Archiv 

 

Status: öffentlich 

 

 
 
Stadtrat Schlieren 
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